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Einleitung 

Einleitende Bemerkungen zum Ausgangspunkt 
und zum Gang der Darstellung 

Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, eine strafrechtliche 
Irrtumslehre zu begründen. Die gesamte Studie ist auf 5 Bücher ange-
legt, von denen das erste und der erste Teil des zweiten in einem ersten 
Bande des Gesamtwerks hiermit vorgelegt werden. 

Als Ausgangspunkt der überlegungen zur strafrechtlichen Irrtums-
problematik drängen sich die strafrechtsdogmatischen Figuren des Tat-
bestandsirrtums und des Verbotsirrtums geradezu auf, wie schon durch 
die Vielzahl einschlägiger Arbeiten belegt wird. Trotz aller wertvoller 
Ergebnisse solcher Studien kann jedoch nicht geleugnet werden, daß 
der derzeitige Diskussionsstand der Irrtumslehre alles andere als be-
friedigen kann. 

Zunehmend wird versucht, die Irrtumsfragen aus rechtsdogmatisch-
systematischen Zusammenhängen zu lösen1 und "in ihrer eigenen Sach-
problematik zu beantworten"2. So sehr dem im Ergebnis zuzustimmen 
ist, so wenig kann es angehen, den dogmatischen Aspekt zu vernach-
lässigen. Wer sich um die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Ver-
botsirrtum bemüht, darf dabei die Vorsatzlehre3 und die "Unterschei-
dung zwischen Unrechtsbegründung und Unrechtsausschluß"4 eben 
nicht unberücksichtigt lassen: mit Recht weist Arthur Kaufmann darauf 
hin, daß die Irrtumsproblematik aufs engste mit den Grundelementen 
der Verbrechenslehre zusammenhängt und nicht isoliert gelöst werden 
kann5• Schon deshalb kann auch dem Vorschlag Roxins nicht gefolgt 
werden, "die sog. Irrtumstheorien" sollten "allein von der Strafzweck-
lehre her begründet werden"6. 

1 Schmidhäuser, Engisch-Festschrift, S.455; Roxin, Offene Tatbestände, 
S. 111; vgl. ferner MüHer-Dietz, Schuldgedanke, S.83 und Tiedemann, Tat-
bestandsfunktionen, S. 284. 

2 Schmidhäuser, ebd. 
3 NoH, ZStW Bd. 77, 5 ff. 

Schmidhäuser, Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch, S. 278. 
ZStw Bd. 76, 543. 

6 Kriminalpolitik, S. 35. 

1 Gössel 



2 Einleitung 

Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die Irrtumslehre 
aus der Enge derzeitiger Einseitigkeit zu lösen. Die bisher überwiegende 
bloße rechtsdogmatische Behandlung kann ebensowenig befriedigen 
wie der rein kriminalpolitische Lösungsweg. Es gilt vielmehr, alle für 
die Irrtumslehre maßgebenden Faktoren (darunter Strafrechtsdogmatik 
und Kriminalpolitik) aufzufinden und ihr Zusammenwirken in der 
Irrtumslehre darzustellen. 

I. 
Im ersten Buch wird der Versuch einer Grundlegung der strafrecht-

lichen Irrtumslehre unternommen: zunächst wird der Begriff "Irrtum" 
untersucht und alsdann dargelegt, worin die strafrechtliche Bedeutung 
des Irrtums zu erblicken ist. 

a) Von dem schon früher dargelegten erkenntnistheoretischen Stand-
punkt7 aus wird zunächst die Psychologie über die mögliche Existenz 
und die etwaige Struktur eines "Irrtum" zu nennenden Sachverhalts 
befragt. Dabei wird der Irrtum als unzutreffender Bewußtseinsinhalt 
bestimmt, wobei die möglichen Arten unzutreffender Bewußtseins-
inhalte geordnet und klassifiziert angegeben werden. 

b) Im zweiten Teil wird dargelegt, daß die strafrechtliche Bedeutung 
von Bewußtseinsinhalten (sie mögen zutreffend sein oder nicht) darin 
besteht, positive oder negative Sanktionsvoraussetzung zu sein. Weil 
nicht alle Sanktionsvoraussetzungen und damit auch nicht alle als solche 
in Frage kommenden Bewußtseinsinhalte aus dem Gesetz als Voraus-
setzungen strafrechtlicher Sanktionen ersichtlich sind8, wird zunächst 
nach der Existenz eines Gegenstandes gefragt, der strafrechtliche 
Sanktionen nach sich zieht: kann doch aus der Kenntnis eines etwa 
existierenden Grundes strafrechtlicher Sanktionen und dessen Struktur 
die Anwort darauf erwartet werden, inwiefern Bewußtseinsinhalte 
Sanktionsvoraussetzungen sein können. 

In Anlehnung an die Lehren Schopenhauerso und die neueren Dar-
legungen von Spendel10 werden dabei im Strafrecht fünf Arten von 
"Grund" als bedeutsam anerkannt: Real- und Erkenntnisgrund, Ver-
pflichtungs-, Final- und Rechtsgrund. Tatsächlich läßt sich sodann als 
sanktionsauslösender Gegenstand der Realgrund strafrechtlicher Sank-
tionen aus dem Gesetz ermitteln: Tat und Verbrechensgeneigtheit des 
Täters. Gibt das Gesetz auch Auskunft über den Realgrund der Sank-

7 Gössel, Wertungsprobleme, S. 15 fI. 
8 Die Unvollkommenheit der Gesetze wurde erst kürzlich als eine "aprio-

rische, notwendige" bezeichnet. Vgl. Kaufmann - Hasserner, Grundprobleme, 
S.71. ° Schopenhauer, über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grunde. 

10 Spendei, Grundfragen, in: Rittler-Festschrüt, S. 39 fI. 
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tionen, so doch nur sehr unvollkommen darüber, ob und (gegebenenfalls) 
welche Bewußtseinsinhalte in welchen Fällen zum Realgrund (als 
Sanktionsvoraussetzung) notwendig zu fordern sind. Deshalb sind die 
Gegenstände zu befragen, die den Realgrund selbst bestimmen: sind 
die den Realgrund bestimmenden Faktoren bekannt, so ist zu erwarten, 
daß diese Faktoren auch darüber Auskunft geben, ob im Realgrund 
Bewußtseinsinhalte zu fordern sind. 

Solche den Realgrund bestimmenden Faktoren werden im Gesetz, in 
der Kriminalpolitik, in der Natur der Sache und endlich in der Straf-
rechtsdogmatik erblickt. In den folgenden Büchern 2 - 5 wird zu unter-
suchen sein, inwieweit diese Kriterien zum Realgrund Bewußtseins-
inhalte verlangen - im 5. Buch zusätzlich, wie sich die verschiedenen 
Faktoren in ihrem Zusammenspiel auf die Irrtumslehre auswirken. 

11. 

Das zweite Buch untersucht die Frage, inwieweit die Kriminalpolitik 
für Bewußtseinsinhalte im Realgrund strafrechtlicher Sanktionen ent-
scheidend sein kann. Dabei wird zunächst der Begriff der Kriminal-
politik näher zu bestimmen versucht und sodann dargelegt, daß die als 
Finalgrund der Sanktionen bestimmten Sanktionszwecke Bewußtseins-
inhalte im Realgrund verlangen; danach soll aber auch auf die sonsti-
gen, den Realgrund qualitativ bestimmenden kriminalpolitischen 
Aspektell eingegangen werden. Dem entspricht die Einteilung dieses 
Buches in zwei Teile: im ersten Teil werden die möglichen Finalgründe 
strafrechtlicher Sanktionen ermittelt und daraus die entsprechenden 
Bewußtseinserfordernisse für den Realgrund abgeleitet - der zweite 
Teil soll die entsprechende Untersuchung hinsichtlich der sonstigen 
kriminalpolitischen Aspekte enthalten. 

Hier wird nur der erste Teil vorgelegt. Die hier behandelten Fragen 
wurden deshalb für besonders erörterungswürdig gehalten, weil zwar 
oft auf die Bedeutung der Sanktionszwecke hinsichtlich etwaiger 
Bewußtseinserfordernisse hingewiesen worden ist, daraus aber keine 
Konsequenzen gezogen wurden - bei den anderen noch zu behandeln-
den Faktoren sind entsprechende Konsequenzen doch immerhin schon 
deutlicher zum Ausdruck gekommen, insbesondere auf dem Gebiet der 
Strafrechts dogmatik. 

111. 

Im dritten Buch wird zu untersuchen sein, inwieweit von der "Natur 
der Sache" im Realgrund der Sanktionen bestimmte Bewußtseinsinhalte 
vorausgesetzt werden. Diese Frage ist deshalb erst jetzt zu behandeln, 

11 z. B. Berücksichtigung kriminalsoziologischer Lehren. 
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